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samkeit der JAO dem letzten gewerkschaftlichen Vertrauensmann
und dem einfachen Mitglied nahezubringen.

Prof. Arnold Bohren war als Mathematiker Realist, aber sein
Realismus war getragen von den hohen Idealen des Humanismus
und der Arbeiterbewegung, fiir die er immer wieder auch person-
liche Opfer zu bringen wufite. Durch eine gutachterische Tatigkeit
fiir ein Unfallspital in San Marino — die ihm das Ehrenbiirgerrecht
der Zwergrepublik eingebracht hatte — war er mit dem Centro
sociale Italo-Svizzero des Schweizerischen Arbeiterhilfswerkes in
Rimini bekanntgeworden, das er in der Folge immer wieder be-
suchte, iiber dessen Entwicklung er sich stindig informieren und
dem er des 6ftern materielle Hilfe zukommen lieB. Fiir seinen hohen
Idealismus zeugt auch, daB3 er noch im hohen Alter die Weltsprache
Esperanto lernte, in der er mit Freunden in der ganzen Welt kor-
respondierte. Bei seinem letzten Besuch auf unserer Redaktion hat
er seinem lebhaften Bedauern dariiber Ausdruck gegeben, dafl die
zunehmenden Altersbeschwerden ihm nicht mehr erlaubten, den
bevorstehenden Esperanto-Kongref zu besuchen.

Hinter der oft knorrigen und eher verschlossenen Art des Ver-
storbenen verbarg sich ein warmes Herz fiir alle, die auf der Schat-
tenseite des Daseins zu leben gezwungen sind. Sein Hinschied wird
eine nicht leicht zu schlieBende Liicke hinterlassen, und sein An-
denken wird der Gewerkschaftshewegung lebendig bleiben. Die
«Gewerkschaftliche Rundschau» verliert in Prof. Arnold Bohren
einen sachkundigen, allen sozialen Fragen aufgeschlossenen und un-
eigenniitzigen Mitarbeiter, dem sie viel zu danken hat.

Giacomo Bernasconi

Die Kartellfrage in der Schweiz

Betrachtungen zum Bericht
der Eidgenossischen Preisbildungskommission

Die Aktualitit der Kartellfrage ist eine Folge der Hochkonjunk-
tur, die seit einigen Jahren der schweizerischen Wirtschaft das Ge-
priage gibt. Die Expansion in Industrie, Handel und Gewerbe st68t
an Schranken, die von monopolistischen Organisationen aufgerichtet
wurden. Den Kartellen als «Vereinbarungen zwischen grundsitzlich
freibleibenden Unternehmern gleicher oder ihnlicher Branche mit
dem Zweck, mittels Konkurrenzbeschrinkung den Ertrag zu er-
halten, zu erhohen oder seinen Zerfall abzuschwichen», wohnt die
Tendenz zur Begrenzung und Eindimmung der wirtschaftlichen
Entwicklung inne.
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Gednderte Anschauungen

Die Anschauungen mit Bezug auf Verbandswirtschaft und Kartelle
gingen in den Krisenjahren vor dem Zweiten Weltkrieg andere
Wege als heute. In den dreiBiger Jahren bestanden beim Biirgertum
Bestrebungen nach einer «korporativen Ordnung» der Wirtschaft.
Diese Tendenzen fanden ihren offiziellen Ausdruck in der bundes-
ritlichen Botschaft iiber eine Partialrevision der Wirtschaftsartikel
der Bundesverfassung vom 10.September 1937, wo unter anderem
der Vorschlag gemacht worden war, dem Bunde die Befugnis ein-
zurdumen, Vereinbarungen und Beschliisse von Berufsverbinden
und &dhnlichen Wirtschaftsorganisationen allgemeinverbindlich, das
heiBlt auch alle jene, die solchen Verbinden nicht angehoren, ver-
pilichtend zu erkliren. Der Bundesrat hat in seiner Botschaft fol.
gende Sitze publiziert, an die zu erinnern heute verlockt, um die
Wandelbarkeit der Anschauungen und ihre Abhingigkeit von den
jeweiligen 6konomischen Verhiltnissen darzutun:

Der Staat kann an dieser Entwicklung nicht vorbeigehen und zusehen,
wie neben der staatlichen Wirtschaftsordnung eine private Wirtschaftsord-
nung entsteht, die den Einzelnen oft viel einschneidender bindet, als es
staatliche MaBnahmen zu tun verméchten. Dem Staate erwichst daraus
eine doppelte Aufgabe: Einerseits muB er den Einzelnen schiitzen gegen
Willkiir und Uebergriffe der Verbiinde in seine Rechtssphire, und an-
dererseits muB3 er die Verbinde in der Erfiillung ihrer selbstgewihlten
Ordnungsaufgaben, soweit er diese billigt, unterstiitzen und ihnen unter
bestimmien Voraussetzungen auch die Rechtsmittel in die Hand geben,
um die von der Mehrheit der V. erbandsangehdorigen gewiinschte Ordnung
durchsetzen zu kénnen.

Der Ausbruch des Zweiten Weltkrieges verhinderte, daB das Volk
iiber diese Vorlage abzustimmen hatte. Im Jahre 1945 wurde sie in
Wiedererwiigung gezogen. Das Inmstitut der Allgemeinverbindlich-
erklirung von Verbandsbeschliissen wurde fallengelassen. Heute er-
geht der Ruf nach Abbau der Verbandswirtschaft und nach Be-
kimpfung der MiBbriuche, ja nach Verbot der Kartelle.

«Haltet den Dieb!»

Das Unbehagen gegeniiber Verbandswirtschaft und Kartellen
wird von publizistisch fiihrenden Kreisen aus Industrie und Handel
zielbewuBt gegen die weitverzweigte und intensiv durchgebildete
Organisation der schweizerischen Landwirtschaft ausgeniitzt. Auf
diesem Sektor herrscht keine Hochkonjunktur. An Stelle von Ex-
Pansion vollzieht sich hier kontinuierlich die Schrumpfung. Nur mit
organisatorischen MaBnahmen, gestiitzt und geférdert durch den
Staat, kann das Tempo des Riickganges gebremst werden. Wenn die
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«NZZ>» in das Horn zur Kartellbekimpfung blist, so geschieht dies
gegen den Agrarprotektionismus durch Anprangerung der «Kartell-
politik» des Bauernverbandes. Als Organ von Industrie, Bankwesen
und Handel verschweigt sie taktvoll die in diesen Zweigen der
schweizerischen Wirtschaft dominierenden Verbinde, Trusts und
Kartelle, deren Macht ungleich gréfer ist.

Die Politik der Kanalisierung kartellgegnerischer Stimmungen
wird von den gleichen Kreisen auch gegen die Gewerkschaften
praktiziert. Es ist kein Zufall, daB3 im Rahmen der Kartelldiskussion
wiederum von der «NZZ» Artikel veroffentlicht worden sind, die
darauf gerichtet waren, den Kartellcharakter der Gewerkschaften
festzustellen und zu fordern, daB ein kiinftiges Kartellgesetz sich
gegen «monopolistische Bestrebungen» der Verbinde des Schweize-
rischen Gewerkschaftsbundes richten solle. Verschwiegen wird die
Tatsache, dal seit langem die schweizerische Rechtsprechung den
gewerkschaftlichen «Verbandszwang» verpént und verfolgt. Ver-
schwiegen wird, da in der Gesetzesnovelle vom Jahre 1956 betref-
fend den Gesamtarbeitsvertrag Vorschriften zur Verhinderung eines
solchen Verbandszwanges ergangen sind.

Diese Ausrichtung der Kartelldiskussion ist wohliiberlegt und
dient dazu, die Aufmerksamkeit der Biirger von den wirklich Méach-
tigen unter den Verbianden, die in Industrie, Bank-Versicherungs-
wesen und Handel zu finden sind, abzulenken.

Verbandshorigkeit des Staates?

Das Problem der Kartelle und «dhnlicher Organisationen» be-
trifft die 6konomische Seite einer soziologisch-staatspolitischen Ent-
wicklung, die in unserem Lande mit den Jahren des Ersten Welt-
krieges angehoben, sich wihrend der Weltwirtschaftskrise der drei-
Biger Jahre und in der Kriegswirtschaft intensiviert hat. Es handelt
sich um die Erscheinung der iiberhandnehmenden Organisation der
Gesellschaft in Interessenverbinden, die die Biirger zusammen-
fassen, deren Leitungen an Stelle des Einzelnen den «Volkswillen»
reprisentieren und durch Beherrschung des Staatsapparates durch-
zusetzen trachten.

Prof. Marbach, Prisident der Eidgenossischen Preisbildungskom-
mission, spricht von der «Verbandshorigkeit des Staates», bezeich-
net den Staat als «Biistenhalter der Kartelle».

Eggmann («<Der Staat und die Kartelle», Ziirich 1945) sieht das
Kartell einen Staat im Staate werden und erklirt, der Staat sinke
mehr und mehr herab zum Marionettenstaat, dessen Politik in den
Dienst einseitiger michtiger Gruppeninteressen gestellt werde. Der
deutsche neoliberale Nationalokonom Franz Bohm bezeichnet die
Monopolfrage als eine Verfassungsfrage von entscheidender Lebens-
bedeutung.
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DaB die Monopolfrage die Staatsverfassung tangiert, erkennen
auch die Juristen. Namhafte schweizerische Staatsrechtler sehen als
Folge der michtigen Entwicklung der Interessenverbinde eine

ndlegende Verinderung des Staatsgefiiges, eine bedeutsame
Wandlung der Demokratie. An Stelle der Biirger und der von diesen
gewihlten Volksvertretungen werden die Wirtschaftsverbinde zu
ausschlaggebenden Faktoren bei der Inhaltsbestimmung von Ver-
fassung und Gesetz. Die Verbidnde spielen als Vollzugs- und Ver-
waltungsorgane im Staatsaufbau eine bedeutende Rolle.

Diese Entwicklung trigt paradoxe Ziige. Zu Beginn des 19. Jahr-
hunderts kimpfte der Liberalismus gegen den alten landesviiterlich-
feudalen Staat zur Herstellung der wirtschaftlichen Freiheit. Die
Wirtschaftsfreiheit hat im 20. Jahrhundert zu monopolistischen Zu-
sammenschliissen gefiihrt, welche diese Freiheit aufheben. Heute
geht der Appell an den Staat, die Wirtschaftsfreiheit gegen die
monopolistischen Tendenzen der Verbinde mit gesetzgeberischen
Maflnahmen wiederherzustellen. Darin manifestiert sich die Not-
wendigkeit fiir die Gesellschaft, die Kontrolle iiber die Wirtschaft
zu iibernehmen. Nur so kann die Freiheit der Biirger verwirklicht
werden, eine Freiheit auf hoherer historischer Stufe als jene liberale,
die den Boden fiir die kapitalistischen Monopole gebildet hatte.

Eine Plattform der Diskussion

Der vor kurzem publizierte Bericht der Eidgenossischen Preis-
bildungskommission iiber «Kartell und Wettbewerb in der Schweiz»
bezeichnet sich selbst als einen Versuch, fiir die schweizerische Dis-
kussion um die Kartell- und Kartellgesetzgebungsfrage die nétige
sachliche Plattform zu schaffen. Er faBt die in zahlreichen fritheren
Berichten iiber einzelne Branchen verdffentlichten marktpolitischen
Erfahrungen und Erkenntnisse der Kommission zusammen. Sein
besonderer Wert und das Gewicht seiner Aussagen liegen darin, daB
er ein umfangreiches Tatsachenmaterial zu SchluBfolgerungen von
allgemeiner Bedeutung verarbeitet.

Extreme Standpunkte konnten von der Kommission selbstver-
stindlich nicht erwartet werden. Der Bericht wigt sorgfiltig alle
Gegebenheiten ab und vermeidet Doktrinarismus. Um so wirkungs-
voller sind die teilweise scharfen Schliisse, die zu ziehen sich der
Bericht in einzelnen Punkten veranlaBt sieht.

Die Aspekte des Kartellproblems geht der Bericht von verschie-
denen Seiten an. In 6konomischer Hinsicht wird festgestellt, daB die
Kartelle von Haus aus Gebilde sind, welche die unrationelle Unter-
nehmung schiitzen, womit sie, gesamtwirtschaftlich betrachtet, die
Entwicklung der Produktivitit hemmen. Indem sich die Kartelle in
ihrer Preisgestaltung auf die am unrationellsten produzierende
«Grenzunternehmung» ausrichten, schwemmen sie den rationeller
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arbeitenden Mitgliedern erhéhte Gewinne, «Differentialrenten» zu.
Der Bericht gesteht den Bestrebungen der Kartellpolitik auf Schutz
der weniger rationell produzierenden Unternehmungen im Interesse
der Erhaltung der Substanz und der Belegschaften eine gewisse Be-
rechtigung zu, erklirt aber, andererseits diirften die Differential-
renten, das heiBlt die damit garantierten hoheren Profite der ratio-
neller arbeitenden Kartellmitglieder im Interesse der Konsumenten
kein «beliebiges Ausmaf3» annehmen.

Zu einem bedeutsamen SchluB kommt der Bericht bei der Be-
trachtung des soziologischen Aspekts der Kartelle. Danach sei die
schweizerische «Dorfkultur» in einem nicht unbeachtlichen Ausmaf
auf die gewerbliche und industrielle Kartellierung zuriickzufiihren.
Nach der Erfahrung der Kommission wire in der Schweiz ohne Kar-
telle vermutlich eine industrielle Konzentration in Erscheinung ge-
treten, die in manchen Fillen der tatsdchlich bestehenden sozial-
staatspolitisch und kulturell wertvollen Produktionsdezentralisie-
rung Abbruch getan hitte. Inwieweit dies tatsichlich zutrifft und
ob nicht vielmehr diese Produktionsdezentralisierung als historisch
und durch den Charakter der schweizerischen Industrie bedingt,
Ursache und nicht Wirkung der «riicksichtsvollen» schweizerischen
Kartellpolitik ist und ob sich schlieBlich der Konzentrationsprozef3
nicht einfach auf anderen Wegen durchsetzt als in Lindern mit
Schwerindustrie und Massenproduktion, mag hier lediglich als
Frage angemerkt werden.

DaB es auch in unserem Lande kartellistischen Machtmi3brauch
gibt, bestitigt der Bericht eindeutig. Das innerste Wesen des Kartells
ist konkurrenzfeindlich, das heiBt feindlich sogar gegeniiber einem
Marktzustand, der zwar keinen freien, aber doch einen relativ freien
AuBenseiter zuliflt. Das Sicherheitsbediirfnis wird nur allzu leicht
durch eine miBbriuchliche Anwendung der organisatorisch erreich-
ten Macht iiber jenen Grad hinausgesteigert, den man noch als
«legitim» erkliren konnte. Der Bericht huldigt nicht der Illusion,
der Staat sei in der Lage und fihig, die «atomistische Konkurrenz»
herzustellen, das heif8t die Konkurrenz einer Vielzahl kleiner Unter-
nehmungen, die keinerlei Marktstrategie treiben diirften. Der Be-
richt stellt die Tatsache als unabinderlich fest, daB sich Verbinde
zwischen das Individuum und den Staat eingeschoben haben, die
nicht nur als wirtschaftliche Machtstellungen, sondern auch als nicht
mehr ausschaltbare gesellschaftliche Gegebenheiten zu werten sind.
Im Sinne der Wahrung von Ma3 und Mitte postuliert er denn auch
nicht das Verbot der Kartelle, sondern die Bekimpfung des MiB-
brauchs der Kartellmacht.

Ursachen der Kartellbildung

Verbandsbildung und Kartellierung sind, wie in allen andern
Lindern kapitalistischer Wirtschaftsordnung, Produkte eines auf
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objektiver GesetzmiBigkeit beruhenden zwangsliufigen Prozesses.
Er nahm seinen Anfang in der Zeit des Beginns des Ersten Welt-
krieges. Er ist die Folge der Zentralisations- und Konzentrations-
bewegung in der Wirtschaft. Der Bericht zitiert Marx mit der Fest-
stellung, daB die sogenannte organische Zusammensetzung des Ka-
pitals sich im Sinne einer stindigen Zunahme des in Produktions-
mitteln fixierten Kapitals und einer relativen Abnahme des fiir
Lohne der Arbeiter verausgabten Kapitals verindere. Die wachsende
Kapitalintensitit ruft das Streben nach Einschrinkung der Konkur-
renz hervor, um die Entwertung der Substanz durch mangelnde Aus-
niitzung zu verhindern. Die zunehmende Kapitalintensitit bedeutet
aber auch, daB an Stelle zahlreicher kleiner industrieller Betriebe
relativ wenige GroBbetriebe treten, die sich leichter iiber eine Auf-
teilung des Marktes und die Aufhebung der Konkurrenz verstan-
digen konnen als eine groBe Zahl kleiner Unternehmungen.

Kartellintensitdat

Die Kommission zihlt die Schweiz zu den kartellreichsten Ldn-
dern. Zwei Drittel der erfaBten Verbinde seien Kartelle. Die Schweiz
sei, so stellt der Bericht fest, weitgehend durchkartelliert. Damit ist
die auf die Unkenntnis der Biirger spekulierende interessierte Pro-
paganda von der in der Schweiz angeblich herrschenden Wirtschafts-
freiheit als Mirchen widerlegt. Es erweist, da3 die Angriffe dieser
Propaganda gegen die staatliche Intervention in die Wirtschaft,
welche die «Freiheit» bedrohe, eine Demagogie ist, darauf angelegt,
die gesellschaftliche Kontrolle iiber eine Wirtschaft zu verhindern,
die sich zur Wahrung ihrer eigensiichtigen Gewinninteressen selbst
organisiert hat. Nicht der Staat hat die Wirtschaftsfreiheit bedroht:
«Der stirkste StoB gegen die freie Wirtschaft kam aus der Wirtschaft
selbst.»

Autoritire Organisation der Verbinde

Staatspolitische Tragweite besitzt die Feststellung der Kommis-
sion, daBB der GroBteil der untersuchten Kartelle straff organisiert,
das heiBt einer zentralen Leitung unterstellt sei. Die praktische Folge
verzeichnet die Kommission als eine von Kartellmitgliedern selbst
geduBerte Auffassung, wonach der Mehrheitswille der Kartellange-
horigen nicht immer zum Ausdruck gelangen konne. Das kartelli-
stische Wirken werde in manchen Tillen durch den machtunter-
bauten Willen der Kartelleitung oucr der Kartellfunktionire be-
stimmt. Die Stellung der Verbandsorgane habe gegeniiber dem ein-
zelnen Mitglied eine erhebliche Stirkung erfahren.

Diese autoritire Organisation der kartellistischen Verbinde steht
in Gegensatz zu dem in Bund und Kantonen verfassungsmiBig fest-
gelegten demokratischen und féderalistischen Organisationsgefiige.
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Die Verbinde entsprechen durchaus nicht der Vorschrift des
Art. 6 der Bundesverfassung, wonach die Kantone die Ausiibung der
politischen Rechte mnach republikanischen (reprisentativen oder
demokratischen) Formen zu sichern habe. Wenn aber die Verbinde
heute, wie allerseits festgestellt wird, zu ausschlaggebenden Faktoren
in der Bestimmung des Inhalts von Verfassung und Gesetz neben,
ja an Stelle des Parlaments geworden sind, so bedeutet deren auto-
ritire Struktur eine tatsichliche Aufhebung der demokratischen
Staatsverfassung.

Kartellpraxis und deren Wirkungen

Der autorititen inneren Organisation der Kartelle entsprechen die
Methoden und Resultate ihres Wirkens. Kartellmitglieder beklagten
sich bei der Kommission, daf3 einzelne Kartellfirmen (das heif3t wohl
die kapitalkriftigsten) auf die Kartellorgane oder gar auf die ge-
samte Kartellpolitik einen beherrschenden EinfluB3 ausiiben. Die
Handlungsfreiheit der Kartellmitglieder wird durch Erschwerung
der Moglichkeit des Austritts eingeschrinkt.

Die Kartelltitigkeit besteht nach dem Bericht darin, die kartell-
interne Konkurrenz durch Erschwerung oder Verhinderung des
Austritts zu unterbinden, die AuBBenseiter entweder dem Kartell zu
unterwerfen oder vom Markte zu verdringen, den Markt gegen die
potentiellen AuBenseiter abzuriegeln und die auslindische Kon-
kurrenz fernzuhalten.

Mit gerechtfertigtem Nachdruck weist die Kommission aufler auf
die 6konomischen Auswirkungen auf die «zum Teil sehr weitgehende
Beeintrichtigung der personlichen Freiheiten» durch die kollektive
Monopolisierung hin. Sie wiege in einer echten Freiheitsbegriffen
verpflichteten Demokratie weit schwerer als die wirtschaftlichen
Nachteile. Wenn Bewerber, die sich dem Kartell nicht anschlieBen
wollen, durch wirtschaftlichen Druck zum Beitritt gezwungen wer-
den oder wenn Kartellmitglieder auf die gleiche Weise am Riicktritt
vom Vertrag gehindert werden, so bedeutet dies eine Verletzung der
Vertragsfreiheit. Wenn gar AufBlenseiter vom Markt verdringt wer-
den, dann verstoBt dies in schwerwiegender Weise gegen die per-
sonliche Freiheit der wirtschaftlichen Betdtigung. Die Kommission
setzt sich mit solchen Feststellungen in scharfen Gegensatz zur Hal-
tung des Bundesgerichts, das eine kartellfreundliche Rechtsprechung
praktiziert, Kartellierung und Kartelltitigkeit als Ausflufl der Ver-
tragsfreiheit deklariert und sogar den Vernichtungsboykott von Kar-
tellen gegen AuBlenseiter als rechtméflig bezeichnet.

Im Grunde geht es in der Stellungnahme zur Monopolisierung der
Wirtschaft um eine Lebensfrage der Demokratie. Der Monopolismus
hohlt die Demokratie systematisch aus und bewirkt, dal die stolzen
Freiheitsbegriffe und Volksrechte, die in der Bundesverfassung ge-
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wihrleistet sind, ein Schattendasein fithren, wihrend die tatsiachlich
geltende Verfassung autoritir und zentralistisch wird.

«Moglicher Wettbewerb»

Der Bericht ist weit entfernt davon, radikale gesetzgeberische
MaBnahmen gegen die kollektive Monopolisierung durch Kartelle
zu empfehlen. Ziel einer Kartellgesetzgebung nach der Konzeption
des Berichtes ist die Gewihrleistung des «<méglichen Wettbewerbs»,
das heiflit einer Wettbewerbsordnung, welche den freiwilligen indi-
viduellen und kollektiven Verzicht auf Wetthewerb nicht aus-
schlieBt, jedoch jedermann jederzeit die Méoglichkeit offenlift,
Wettbewerb zu treiben. Das Ziel bestehe nicht darin, den Wirt-
schaftenden durch Zwang zum Wettbewerb zu verhalten, sondern
bloB dafiir zu sorgen, daB3 es allen Wettbewerbswilligen im Rahmen
von Recht und Sitte moglich sei, echten Wettbhewerb auszuiiben.
Wenn beriicksichtigt wird, da die Kommission den ProzeR der
Monopolisierung durch Kartelle als unvermeidliches Resultat eines
okonomischen Gesetzes betrachtet, so bedeutet der von ihr emp-
fohlene «mogliche Wettbewerb», welcher den freiwilligen Verzicht
auf Wettbewerb nicht ausschlieBt, theoretisch einen Widerspruch
in sich (ist ein gemiB Gkonomischer GesetzmiBigkeit unvermeid-
licher Verzicht auf Wetthewerb «freiwillig»?), praktisch die Aner-
kennung der Kartellierung als unabdnderliche Tatsache. Die Auf-
gabe des Staates reduziert sich auf die Verhinderung von Exzessen
in der Ausiibung der Kartellmacht, MiBbréauchen, welche die 6ffent-
liche Meinung alarmieren. Insofern ist allerdings die Kommission
realistischer als neoliberale Doktrinire, die fiir das radikale Verbot
der Kartelle pladieren, gleichzeitig aber der Gemeinschaft jede Ver-
fiigung iiber die Wirtschaft verwehren. Weder das Kartellproblem
noch die Frage nach der Herstellung einer wirklichen Wirtschafts-
freiheit, das heif3t der Freiheit des wirtschaftenden Menschen, ist
aber anders als durch Verfiigung der Gemeinschaft iiber die Wirt-
schaft zu l6sen.

Gesetzgeberische MalBnahmen

Als gegen das Prinzip des moglichen Wettbewerbs verstoend er-
achtet die Kommission MaBnahmen, durch die unbotmaBige Mit-
glieder und AuBenseiter in eine wirtschaftliche Zwangslage versetazt
sowie die Substitions- und Auslandskonkurrenz unterbunden werden,
MaBnahmen, die eine monopolistische Umfassung oder Schliefung
des Marktes bezwecken. Dazu gehoren alle Arten von vertikalen
Exklusiv- oder Diskriminierungsvereinbarungen sowie Einzelboy-
kotte, ferner die AuBenseiterbekimpfung mittels gezielter Preis-

unterbietung und iibermiBige Erschwerung des Austritts aus dem
Kartell.
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Die Kommission erwiigt die Einfithrung der Pflicht zur Registrie-
rung der Kartellvereinbarungen. Fiir eine Kartellgesetzgebung
scheint dies wohl als eines der ersten Postulate. Der Staat und die
Oeffentlichkeit sollen in der Lage sein, Einblick in ein fiir die Volks-
wirtschaft bedeutsames Gebiet zu erhalten. Die Registrierpflicht
sollte aber wirksam durch das Recht und die Pflicht des Staates er-
ginzt werden, Kartelle und andere Monopolorganisationen griind-
lich zu untersuchen und der Oeffentlichkeit Bericht dariiber zu er-
statten. Das allein schon wiirde eine wirksame MiB3brauchsbekamp-
fung darstellen.

In Anwendung der von der Kommission empfohlenen Methode
der MiBbrauchsbekampfung bei grundsatzlicher Anerkennung der
Zulissigkeit der Kartelle sieht sie das Verbot einzelner Tatbestinde
in der Kartellpraxis vor, die als an sich schadlich erkannt werden.
Sie fordert so das Verbot von Boykottvereinbarungen und Boykott-
handlungen, das Verbot diskriminierender Preis- und Konditionen-
differenzierung, das Verbot der gegen einen AuBenseiter gezielten
Preisunterbietung. Zur Brechung der internen Verbandsmacht postu-
liert sie die Erleichterung des Austritts durch entsprechende Aende-
rung des Zivilrechts und Vorschriften iiber Art und AusmaB3 der zu-
lissigen verbandsinternen Sanktionen Vertragsstrafen gegen unbot-
mifllige Mitglieder.

Die Kommission bespricht in ihrem Bericht auch eine Erschei-
nung, die eine der besonders bemerkenswerten Auswirkungen der
«Feudalisierung» der Verbéande darstellt: die zunehmende Ausbrei-
tung der privaten Verbandsschiedsgerichtsbarkeit. Mit der iiblichen
Bestimmung in den Verbandsstatuten, daB Streitfille durch perma-
nente oder ad hoc gebildete Verbandsgerichte endgiiltig beurteilt
werden, entziehen sich die Organisationen der Kontrolle der Oeffent-
lichkeit und praktizieren eine private Justiz, die neben den verfas-
sungsmiallig (das heiBBt demokratisch) bestellten Gerichten ihr
eigenes Recht spricht. Der Bericht schligt vor, zu priifen, ob nicht
durch gesetzgeberische MaBnahmen die Moglichkeit geschaffen wer-
den sollte, Schiedsgerichtsurteile an das Bundesgericht weiterzu-
ziehen. Ob das geniigt, ist zweifelhaft. Das radikalere Mittel, private
Verbandsgerichtsbarkeit iiberhaupt zu untersagen, schiene angesichts

der Konsequenzen der bisher eingetretenen Entwicklung eher am
Platze.

Aenderung der staatlichen Wirtschaftspolitik

Die Preisbildungskommission unterstreicht in ihrem Bericht nach-
driicklich, daf3 die Gewihrleistung des moglichen Wetthewerbes
eine einschneidende Aenderung der Wirtschaftspolitik des Bundes
erfordere. Der Staat miite sich von seiner bisherigen Praxis der
Begiinstigung und der Forderung der Kartellierung abwenden.
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«Die Kommission hilt dafiir», so heiflt es wortlich, «da die Bundes-
behorden von den ihnen zustehenden Moglichkeiten, durch eine wett-
bewerbsbewuBlte Wirtschaftspolitik die Wettbewerbsverhiltnisse zu beein-
flussen, jetzt schon Gebrauch machen sollten, und zwar schon um die
Ernsthaftigkeit ihrer Bemiihungen um eine Losung der Wetthewerbsfrage
unter Beweis zu stellen.»

Die Moglichkeiten wiéren hier tatsachlich bedeutend. Der Bericht
erinnert daran, daf3 der offentliche Baubedarf fiir zivile und mili-
tirische Zwecke so grof3 ist, da3 nahezu die Hilfte des gesamten
jahrlichen Bauvolumens auf Bund, Kantone und Gemeinden fallt.
Die Kommission postuliert im Anschluf3 an die Feststellung der be-
hordlicherseits gelegentlich anzutreffenden Voreingenommenheit
gegen nicht verbandlich organisierte Firmen (Auflenseiter) eine ver-
mehrte Beriicksichtigung unabhingig handelnder Bewerber. Weitere
Mo6glichkeiten einer direkten Beeinflussung der Wettbewerbsver-
hiltnisse auf dem Markt sieht die Kommission dort, wo die Eroff-
nung eines Geschifts, die Betidtigung auf einem bestimmten Erwerbs-
gebiet oder die Ausiibung eines Berufes von behérdlicherseits er-
teilten Konzessionen, Patenten, Kontingenten oder Bewilligungen
abhangig ist. Sie hilt es fiir angezeigt, den an privaten Wettbewerbs-
bindungen nicht beteiligten AuBlenseitern zum mindesten die gleiche
Chance zum Erwerb dieser Rechte offenzuhalten wie den kartellier-
ten Firmen. Der groB8te antikartellistische Effekt lieBe sich nach
Meinung der Kommission allerdings erst dann erzielen, wenn den
an privaten marktschlieBenden Vereinbarungen und Maflnahmen
beteiligten Firmen die Gewihrung solcher Rechte verweigert wiirde.
Auf welche Widerstinde eine derart radikale Wendung in der Praxis
der staatlichen Auftragsvergebung bei den interessierten Verbinden
stoBen wiirde, ist leicht vorauszusehen. In der Tat lige aber gerade
hier ein Kriterium dafiir, ob der in der Diskussion um die Kartell-
verbotsinitiative vom Bundesrat und von eidgenossischen Parlamen-
tariern kundgegebene Wille, Milbrauche der Kartellmacht zu be-
kimpfen, ernst gemeint ist.

Aufgaben der Arbeiterbewegung

Prof. Marbach, Prisident der Preisbildungskommission, hat in
einem Aufsatz in der Zeitschrift fiir Volkswirtschaft und Statistik
(1951, S. 214 ff.) erkldrt, die Kommission habe guten Grund, anzu-
nehmen, dal mit dem Einsatz sogar jener Mittel, die dem Staat
heute schon zur Verfiigung stiinden, und bei entsprechender Judi-
katur bei der Bekimpfung von Kartellauswiichsen erstaunlich gute
Resultate, «vielleicht sogar Wunder», erzielt werden konnten. Aber
der Einsatz dieser Mittel sei nicht eine Frage der Nationalokono-
mie, sondern eine solche der Weltanschauung und der Zivilcourage
der leitenden Personlichkeiten des Staates.
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Beides, Weltanschauung und Zivilcourage der leitenden Person-
lichkeiten des Staates, werden in der Demokratie letzten Endes be-
stimmt durch den Willen des Volkes. Der Volkswille kann sich nur
auf Grund von Kenntnissen bilden. Bedauerlicherweise nimmt die
Kartellfrage und die staatspolitische Rolle der Verbinde im Be-
wuBtsein des Volkes recht wenig Platz ein. Aendert sich dies nicht,
so bliebe auch das schonste Gesetz zur Bekampfung des Mi3brauchs
der Kartellmacht toter Buchstabe. Das zeigt die Erfahrung in an-
dern Lindern, die eine Kartellgesetzgebung besitzen.

Es wire eine bedeutungsvolle Aufgabe der Konsumgenossen-
schaften, sich als Organisation der Konsumenten mit den wirtschaft-
lichen Auswirkungen der Kartellierung zu beschiftigen, die Oeffent-
lichkeit dariiber aufzukliren und sich bei der kommenden Kartell-
gesetzgebung das Recht zur Klage gegen KartellmiBbriuche zu ver-
schaffen, um dem Konsumenten endlich das ihm gebiihrende Ge-
wicht zu geben. Es ist eine dringende Aufgabe der Arbeiterbewe-
gung, sich iiber die Gefahr klarzuwerden, die der Demokratie an-
gesichts der stindig zunehmenden Macht autoritir gefiihrter und auf
das Profitinteresse ausgerichteter Wirtschaftsverbinde drohen. Die
besprochene Publikation der Eidgendssischen Preisbildungskommis-
sion liefert wertvolles Material dazu; es sollte geniitzt werden.

Herbert Herter

Arbeiter-Produktivgenossenschaften

25 Jahre Schweizerischer Verband sozialer Baubetriebe

Der Schweizerische Verband sozialer Baubetriebe, in der Ab-
kiirzung mit VSB bezeichnet, kann auf das erste Vierteljahrhundert
seiner Tatigkeit zuriickblicken. Das veranla8t zu einigen Betrach-
tungen iiber Werden, Entwicklung und Bedeutung von Arbeiter-
Produktivgenossenschaften in der Schweiz.

Die Griindung des VSB

erfolgte auf Anregung des Bundeskomitees des Schweiz. Gewerk-
schaftsbundes — wenige Wochen nach einer vorbereitenden Aus-
sprache — am 2. Juli 1932 im Volkshaus Ziirich. Sowohl die vor-
bereitende Aussprache, wie die Griindungsversammlung waren prisi-
diert vom damaligen Sekretir des Schweiz. Gewerkschaftsbundes,
Martin Meister. In beiden Versammlungen gingen die aufkldarenden,
zur Schaffung einer Arbeitsgemeinschaft anregenden Darlegungen
von Dr. Max Weber aus, dem damaligen volkswirtschaftlichen Mit-
arbeiter im Sekretariat des Schweiz. Gewerkschaftsbundes.

Der Verband erhielt am 2. Juli 1932 seinen Namen, sein Statut
und seinen Sitz in Ziirich. Er erhielt seinen ersten, bis zur statu-

292



	Die Kartellfrage in der Schweiz : Betrachtungen zum Bericht der Eidgenössischen Preisbildungskommission

